
FORMULAR FÜR DIE UNTERSTÜTZUNGSBEKUNDUNG FÜR DIE EUROPÄISCHE BÜRGERINITIATIVE(i) Wir fordern angesichts Israels Menschenrechtsverletzungen die vollständige Aussetzung des Assoziierungsabkommens
zwischen der EU und Israel

2. Registriernummer der Europäischen Kommission: ECI(2025)000005

3. Beginn und Ende des Sammlungszeitraums: 13/01/2026 - 13/01/2027

4. Internetadresse der Initiative im Register der Europäischen Kommission:
https://citizens-initiative.europa.eu/initiatives/details/2025/000005
5. Bezeichnung der Initiative: Wir fordern angesichts Israels Menschenrechtsverletzungen
die vollständige Aussetzung des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und Israel

6. Ziele der Initiative:
Laut der Europäischen Kommission ist der Staat Israel für die beispiellose massenhafte Tötung und Verletzung von Zivilistinnen und
Zivilisten sowie für die massenhafte Vertreibung der Bevölkerung und die systematische Zerstörung von Krankenhäusern und
medizinischen Einrichtungen in Gaza verantwortlich [1]. Israel blockiert zudem die Bereitstellung humanitärer Hilfe; dieses Vorgehen könnte
als Aushungern als Methode der Kriegsführung angesehen werden. Israel bricht mit zahlreichen Regeln und Verpflichtungen des
Völkerrechts und leistet der Anordnung des Internationalen Gerichtshofs [2], das Verbrechen des Völkermords zu verhindern, nicht Folge.
Und doch hat die EU ihr Assoziierungsabkommen mit Israel, ein Eckpfeiler der bilateralen Zusammenarbeit zwischen der EU und Israel in
den Bereichen Handel, Wirtschaft und Politik, noch immer nicht ausgesetzt.
Die EU-Bürgerinnen und -Bürger dürfen nicht mehr hinnehmen, dass die EU ein Abkommen aufrechterhält, das einen Staat legitimiert und
finanziert, der Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen begeht.
Daher fordern wir die Kommission auf, dem Rat einen Vorschlag für die vollständige Aussetzung des Assoziierungsabkommens zwischen
der EU und Israel vorzulegen.
[1] Europäischer Auswärtiger Dienst, Vermerk des Büros des EU-Sonderbeauftragten für Menschenrechte, 20. Juni 2025,
https://euobserver.com/eu-and-the-world/ar0246a0da.
[2] Internationaler Gerichtshof, Anordnung vom 26. Januar 2024, https://www.icj-cij.org/node/203447.

7. Namen und E-Mail-Adressen der registrierten Kontaktpersonen: Malin BJÖRK
(contact@leftalliance.eu), Catarina MARTINS (contact@leftalliance.eu)

8. Internetseite dieser Initiative (sofern vorhanden): https://www.justiceforpalestine.eu/

1. Die auf diesem Formular angegebenen Unterzeichner sind Staatsangehörige von:
Deutschland

( i ) Das Formular ist auf einem Blatt auszudrucken. Die Organisatoren gruppe kann ein zweiseitig bedrucktes Blatt verwenden.

VOLLSTÄNDIGE VORNAMEN FAMILIENNAMEN WOHNSITZ
(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Land)1

GEBURTSDATUM DATUM UNTERSCHRIFT

1 Deutsche Staatsangehörige mit Wohnsitz außerhalb ihres Landes, nur wenn sie ihren derzeitigen ständigen Wohnsitz bei der zuständigen diplomatischen Auslandsvertretung Deutschlands angemeldet haben.

VON DEN UNTERZEICHNERN IN GROSSBUCHSTABEN AUSZUFÜLLEN: - Alle Felder dieses Formulars müssen ausgefüllt werden.
„Hiermit bestätige ich, dass die in diesem Formular gemachten Angaben zutreffend sind und ich diese Initiative bisher noch nicht unterstützt habe.“

Datenschutzerklärung:Gemäß  der  Verordnung  (EU)  2016/679  (Datenschutz-Grundverordnung)  werden  Ihre  personenbezogenen  Daten  in  diesem  Formular  nur  für  die  Unterstützung  der  Initiative  verwendet  und  den  zuständigen  nationalen  Behörden  für  die  Zwecke  der  Überprüfung  und  Bescheinigung  zur  Verfügung  gestellt.  Sie  haben  das  Recht,  von  der
Organisatorengruppe dieser Initiative Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten, deren Berichtigung, Löschung und die Einschränkung ihrer Verarbeitung zu verlangen.Ihre Daten werden von der Organisatorengruppe für eine maximale Speicherfrist von einem Monat nach Einreichung der Initiative bei der Europäischen Kommission oder 21 Monate nach Beginn des
Erfassungszeitraums gespeichert,  je nachdem, welcher Zeitpunkt früher liegt.  Im Fall  von rechtlichen oder verwaltungstechnischen Verfahren können die Daten über diese Fristen hinaus für einen Zeitraum von höchstens einem Monat nach Abschluss der jeweiligen Verfahren gespeichert  werden.Unbeschadet jedes anderweitigen verwaltungstechnischen oder
gerichtlichen Rechtsbehelfs haben Sie das Recht, jederzeit und insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres gewöhnlichen Aufenthalts, Ihres Arbeitsorts oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes Beschwerde bei einer Datenschutzbehörde zu erheben, wenn Sie meinen, dass Ihre Daten unrechtmäßig verarbeitet worden sind.Der Vertreter der Organisatorengruppe der
Initiative oder gegebenenfalls die von der Gruppe geschaffene juristische Person ist der für die Verarbeitung Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und kann anhand der Angaben auf diesem Formular kontaktiert werden.Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten (sofern vorhanden) sind über die in Nummer 4 dieses Formulars angegebene
Internetadresse dieser Initiative im Register der Europäischen Kommission abrufbar.Die Kontaktdaten der nationalen Behörde, die Ihre personenbezogenen Daten annimmt und bearbeitet, und die Kontaktdaten der nationalen Datenschutzbehörden sind abrufbar unter: https://citizens-initiative.europa.eu/how-it-works/data-protection_de


